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Index

41/02 Staatsbürgerschaft

Norm

StbG 1985 §10 Abs4 Z1;

StbG 1985 §10 Abs5 Z3;

Rechtssatz

Die Au6assung, aus dem Vorbringen des Einbürgerungswerbers, die Kreditbedingungen seien bei österreichischen

Staatsbürgern wesentlich günstiger als bei Fremden, sei zu schließen, dass dieser die österreichische

Staatsbürgerschaft nicht wegen der von ihm bereits erreichten Integration anstrebe, sondern "schlicht den

persönlichen finanziellen Vorteil im Auge hat", ist nicht haltbar.
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